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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 b auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Florian Herrmann, Josef Zellmeier, 

Bernhard Seidenath u. a. (CSU)

zur Änderung des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes (Drs. 17/18822) 

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden miteinander verbunden. Damit beträgt die Rede-

zeit für die CSU-Fraktion 13 Minuten. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist 

Herr Kollege Tomaschko.

Peter Tomaschko (CSU): Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Bayern ist Sicherheitsland Nummer eins. Das betone ich immer sehr gerne. 

Die Menschen in Bayern fühlen sich sicher. Das liegt nicht nur an der polizeilichen Ge-

fahrenabwehr, dem Verfassungsschutz und der Justiz, sondern auch an der nichtpoli-

zeilichen Gefahrenabwehr, mit der ein unverzichtbarer und wichtiger Beitrag geleistet 

wird. Gerade in Zeiten von Amok und Terror sind ein gut funktionierender Rettungs-

dienst und die großartige Arbeit der Feuerwehren, der Wasserwacht, der Bergwacht 

und des Technischen Hilfswerks von sehr großer und sehr wichtiger Bedeutung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ehrenamt ist eine fundamentale Stütze unserer 

Gesellschaftsordnung. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird dessen Bedeu-

tung in Zukunft noch weiter zunehmen. Gerade die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr 

in Bayern basiert wesentlich auf der Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit der Men-

schen. Um dieses einzigartige ehrenamtliche Potenzial in Bayern weiter zu erhalten 

und auszubauen, bedarf es rechtlicher Rahmenbedingungen, die die Ehrenamtlichen 

vor Nachteilen durch ihre Tätigkeit schützen und ihre rechtliche Stellung klar definie-

ren.

Ich möchte daher auch heute wieder die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Feuer-

wehren, Hilfsorganisationen und Rettungsdienstorganisationen und ihren zahlreichen 
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haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften in Bayern zu bedanken. Sie rücken bei 

jeder Tages- und Nachtzeit aus, um ihren Mitmenschen, um uns zu helfen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 2013 haben wir als CSU-Fraktion und die 

Staatsregierung mit einer Änderung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes die Ret-

terfreistellung erstmals auf den Weg gebracht. Zahlreiche freiwillige Helfer haben 

damit einen Anspruch auf Freistellung von der Arbeit und auf Entgeltfortzahlung erhal-

ten. Sie können Anspruch auf Freistellung gegenüber ihrem Arbeitgeber erheben und 

sich ihren Verdienstausfall erstatten lassen, wenn sie von der Integrierten Leitstelle 

während der Arbeitszeit zu einem Notfalleinsatz gerufen werden.

Erste Erfahrungen mit der Retterfreistellung, insbesondere beim Zugunglück bei 

Bad Aibling, haben uns gezeigt, dass einige Einheiten bisher vom Rettungsdienstge-

setz nicht erfasst waren, weshalb noch Bedarf für eine Erweiterung bei den begünstig-

ten Personengruppen besteht. Wir, die CSU-Fraktion, haben deshalb gemeinsam mit 

der Staatsregierung sofort gehandelt und mit der zum 01.04.2017, also in diesem 

Jahr, in Kraft getretenen Änderung des Katstrophenschutzgesetzes die Retterfreistel-

lung umfassend erweitert. Ich betone: umfassend. Es geht um die Personen, die – ein-

fach ausgedrückt – alles stehen und liegen lassen müssen, um Menschenleben zu ret-

ten. Mit diesen klaren rechtlichen Rahmenbedingungen tragen wir dazu bei, dass das 

einzigartige Potenzial des Ehrenamtes in Bayern erhalten bleibt und weiter ausgebaut 

wird.

Wie bereits bei der damaligen Plenardebatte von mir ausgeführt, wollen wir den priva-

ten Arbeitgebern, die eine im Rettungsdienst oder im Katastrophenschutz tätige eh-

renamtliche Einsatzkraft unter Fortgewährung des Arbeitsentgeltes – ohne gesetzliche 

Verpflichtung – für die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung freistellen, das 

fortgezahlte Arbeitsentgelt ersetzen. Damals, im Frühjahr, war das noch nicht möglich, 

da erst im Nachtragsaushalt 2018 der dafür notwendige Deckungstitel geschaffen wer-

den muss. Dieser Deckungstitel wird nun geschaffen.
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Für die bayerische Sicherheitsarchitektur, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es von 

großer Bedeutung, dass die in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr eingesetzten 

Helfer ihre Leistungen auch künftig auf hohem qualitativen Niveau erbringen können. 

Dafür ist aber Fortbildung nötig. Diese Fortbildung wird aber nicht nur am Wochenen-

de, sondern auch während der Arbeitszeit stattfinden müssen. Deshalb ist es wichtig, 

die Bereitschaft der Arbeitgeber zu fördern, ihre Mitarbeiter für den Rettungsdienst 

oder Katastrophenschutz zu entbehren. Wir wollen sie, wie auch die Helfer selbst, vor 

Nachteilen und finanziellen Schäden schützen, die durch die Teilnahme an den Fortbil-

dungsveranstaltungen entstehen könnten. Das ist wichtig. Wenn wir das Ehrenamt un-

terstützen wollen, wenn wir das Ehrenamt fördern wollen, dann ist es wichtig, dass wir 

diesen Weg weiter beschreiten.

Mit der heute eingebrachten Änderung, mit der Neuregelung von Artikel 17 Absatz 3 

Satz 1 des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes wird nun für den Fall der freiwilli-

gen bezahlten Freistellung durch den Arbeitgeber ein Anspruch auf Erstattung der 

Entgeltfortzahlung geschaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit wird sicherge-

stellt, dass weder Arbeitgebern noch Arbeitnehmern im Falle einer freiwilligen Freistel-

lung für derartige Fortbildungen ein wirtschaftlicher Nachteil entsteht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie deshalb um Zustimmung für diesen Weg. 

Wir werden den Gesetzentwurf im Innenausschuss beraten. Für uns war es wichtig, 

beginnend ab dem Jahr 2013 eindeutige Rahmenbedingungen für unsere ehrenamt-

lich tätigen Helfer zu schaffen. Diese lassen alles stehen und liegen, wie ich bereits 

ausführte, um auszurücken, um Leben zu retten, um sich für uns einzusetzen. Uns, 

der CSU-Fraktion, und der Staatsregierung ist das wichtig; denn das trägt zum Zusam-

menhalt in Bayern bei. Ich bitte deshalb um Ihre Unterstützung und Zustimmung.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächster Redner ist Herr Kolle-

ge Dr. Wengert.

Protokollauszug
116. Plenum, 14.11.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 3

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000341.html


Dr. Paul Wengert (SPD): Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Heute geht es einmal mehr um die Rettungshelfergleichstellung. Dabei geht es 

um die Menschen, die beispielsweise bei den Bereitschaften des Bayerischen Roten 

Kreuzes ehrenamtlich Dienst tun und bei Unglücksfällen tätig werden. Es sind etwa 

die Schnelleinsatzgruppen, die für die Versorgung mit Verpflegung zuständig sind. Es 

sind diejenigen, die mit Hundestaffeln ausrücken, oder diejenigen, die zu einem Kri-

seninterventionsteam gehören.

Lieber Herr Kollege Tomaschko, Bayern mag Sicherheitsland Nummer eins sein in 

Deutschland, aber es hat des Anstoßes der SPD-Fraktion bedurft, dass wir zur Ret-

tungshelferfreistellung gekommen sind.

(Beifall bei der SPD)

Das, was Sie hier vorgetragen haben, ist 2013 nicht die Rettungshelfergleichstellung 

gewesen, sondern das war die Freistellung für die Menschen, die in zeitkritischen Not-

fällen im ersten Glied der Rettungskette tätig geworden sind. Das betrifft zum Beispiel 

ehrenamtliche Rettungsassistenten, die bei Notfalleinsätzen mit den Hauptberuflichen 

arbeiten. Das ist 2013 im Rettungsdienstgesetz durch die Einfügung des Artikels 33a 

geschehen. Heute reden wir aber über das zweite Glied in der Rettungskette, und da 

hat die SPD den parlamentarischen Anstoß gegeben, um diese Personen endlich 

gleichzustellen. Das war im März 2015.

(Zuruf von der CSU)

– Lieber Herr Kollege, das ist so. Das kann man nachlesen; wir haben eine lückenlose 

Dokumentation im Bayerischen Landtag.

(Beifall bei der SPD)

Vor einem Dreivierteljahr ist es uns dann nach vielen Klimmzügen gelungen, einen 

ganz großen Schritt bei der Rettungshelfergleichstellung voranzukommen auf dem al-

lerdings viel zu langen Weg, die Rettungshelfer ihren Kameradinnen und Kameraden 
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bei der Feuerwehr gleichzustellen, was ihre Ansprüche auf Freistellung von der Arbeit 

bei Einsätzen und den Ersatz von Schäden betrifft, die sie eventuell persönlich bei 

Einsätzen erleiden.

Wir sind aber noch nicht am Ziel, wir haben noch nicht die vollständige Rettungshelfer-

gleichstellung erreicht, auch wenn das Herr Kollege Tomaschko hier immer wieder be-

hauptet. Im Hinblick auf die Beanspruchung von Rettungshelfern außerhalb von Ein-

sätzen, insbesondere bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, besteht noch immer 

eine Regelungslücke. Diese Lücke soll nun mit dem Gesetzentwurf der CSU-Fraktion 

geschlossen werden. Was zu lange währt, wird möglicherweise trotzdem am Ende 

nicht ganz gut; denn Ihr Gesetzentwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU, 

krankt daran, dass es auch in Zukunft für Rettungshelferinnen und Rettungshelfer kei-

nen gesetzlichen Freistellungsanspruch für die Teilnahme an notwendigen Fortbil-

dungsveranstaltungen geben wird, ganz anders als bei der Feuerwehr, deren Aktive 

die Freistellung nicht nur für Fortbildungs-, sondern auch für notwendige Ausbildungs-

veranstaltungen erhalten, und darüber hinaus auch für weitere Dienste, wie beispiels-

weise Sicherheitswachen oder Bereitschaftsdienste, wie das in Artikel 9 Absatz 1 des 

Feuerwehrgesetzes geregelt ist. Das ist auch in Ordnung so, das ist auch absolut rich-

tig.

Sie setzen auf die freiwillig bezahlte Freistellung durch die jeweiligen Arbeitgeber. Ob 

aber auf diese Weise Rettungshelfern geholfen ist, das ist sehr fraglich; denn die Ret-

tungshelfer werden zu Bittstellern gegenüber ihren Arbeitgebern. Sie müssen fragen, 

ob sie freigestellt werden oder nicht. Es gibt viele Lebenssachverhalte, wo wir schon 

heute an einer Hand abzählen können, dass das nicht funktionieren wird. Viele werden 

erst gar nicht fragen, weil sie annehmen, sowieso nicht freigestellt zu werden. Sie ent-

halten den Rettungshelfern die gesetzliche Freistellung vor, im Gegensatz zu den Akti-

ven bei der Feuerwehr.

Das passt aber so gar nicht zu den Ausführungen, die Sie bei der Problembeschrei-

bung Ihres Gesetzentwurfs machen. Dort heißt es: "Gerade die nichtpolizeiliche Ge-
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fahrenabwehr in Bayern basiert wesentlich auf der Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit 

der Menschen." Weiter heißt es dort: "Das Ehrenamt ist eine fundamentale Stütze un-

serer Gesellschaftsordnung ...". – Dazu passt es nicht, wenn die Menschen dann un-

gleich behandelt werden.

(Beifall bei der SPD)

Eine weitere Ungleichbehandlung besteht im Hinblick auf den Umfang der Freistel-

lung. Sie beschränkt sich auf Fortbildungsveranstaltungen, aber sie umfasst nicht die 

ebenfalls notwendigen Ausbildungsveranstaltungen, wie bei der Feuerwehr. Es gibt 

noch eine weitere Einschränkung. Die Fortbildungsveranstaltung muss vom Innenmi-

nisterium anerkannt sein. Welche Veranstaltung geeignet ist, zu einer spürbaren Stei-

gerung der Einsatz- und Verwendungsfähigkeit einer ehrenamtlichen Einsatzkraft zu 

führen – so die Begründung Ihres Gesetzentwurfs zur Neuregelung in Artikel 17 Ab-

satz 3 Satz 1 des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes –, entscheidet das Innen-

ministerium. Das mag man als Formalie abtun. Man könnte darin aber auch Misstrau-

en gegenüber den bayerischen Hilfsorganisationen sehen, für die die 

Rettungshelferinnen und Rettungshelfer aktiv sind. Warum muss das denn sein? Ist 

das Ministerium tatsächlich sach- und fachkundiger in seiner Bürokratie als diejenigen, 

die diese Dienste in den Hilfsorganisationen wirklich leisten, und wissen, wofür sie fort-

gebildet werden müssen?

(Horst Arnold (SPD): So schafft man einen bürokratischen Wasserkopf!)

Diese Frage muss man schon ernsthaft stellen dürfen. Rechtfertigt sich die weiterhin 

bestehende Ungleichbehandlung etwa aus dem Umstand, dass die Gemeinden die 

Träger der Feuerwehren sind und damit für die Erstattungsansprüche von Arbeitge-

bern und Aktiven zuständig sind, während es für die Rettungshelferinnen und Ret-

tungshelfer ihre jeweilige Hilfsorganisation ist, die die Kosten dafür wiederum vom 

Freistaat erstattet bekommt? Wir müssen das im Ausschuss diskutieren, warum diese 
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Ungleichbehandlung vorhanden ist, warum die Fortbildungsmaßnahmen von der Aner-

kennung durch das Ministerium abhängig sind.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Sie 

bekommen dann noch zwei Minuten.

Dr. Paul Wengert (SPD): Ich würde mir wünschen, dass zumindest einvernehmlich 

festgelegt wird, welche Veranstaltungen geeignet sind, den Einsatz zu verbessern, 

statt dies dem Diktat des Ministeriums zu überlassen. Wir haben jedenfalls in den Aus-

schüssen noch einigen Beratungs- und Aufklärungsbedarf.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Tomaschko hat eine Zwischenbemerkung. 

Bleiben Sie bitte am Rednerpult.

Peter Tomaschko (CSU): Ich wollte den spärlichen Applaus nicht bremsen, aber ge-

statten Sie mir eine Frage, Herr Kollege Wengert. Können Sie mir bestätigen, dass 

alle Gesetzesinitiativen der CSU-Fraktion und der Staatsregierung, beginnend ab 

2013, umfassend und intensiv mit allen Rettungsdienstorganisationen besprochen 

worden sind und dass einvernehmliche Lösungen gefunden worden sind? Sie gehören 

selbst ehrenamtlich einer dieser Organisationen an, deren Landesgeschäftsführer – 

ich meine das Rote Kreuz – immer bestätigt hat, dass wir genau auf dem richtigen 

Weg sind und genau die Anforderungen des Roten Kreuzes und aller anderen Organi-

sationen erfüllen. Dagegen vermisse ich Ihre Initiativen. Es gab eine Initiative, die aber 

dem falschen Gesetz zugeordnet war. Deshalb frage ich Sie: Wo waren Ihre Initiati-

ven? Wo war jetzt Ihr Antrag, wenn Sie diese Änderung hätten voranbringen wollen?

Dr. Paul Wengert (SPD): Sie können es jetzt von links, von rechts oder von hinten 

durch die Brust ins Auge versuchen. Ich kann selbstverständlich nicht bestätigen, wel-

che Gespräche die CSU-Fraktion mit welchen Rettungsdienstorganisationen zu wel-

chem Zeitpunkt über welche Regelungsbedürfnisse geführt hat. Sie wissen es offen-
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sichtlich selber nicht. Bestätigen kann ich allerdings dem Hohen Haus die Tatsache, 

dass Ihr Gesetzentwurf jedenfalls erst jetzt, am Freitag oder am Montag, den Hilfsor-

ganisationen, zumindest dem Bayerischen Roten Kreuz, zugeleitet worden ist und 

dass vorher eine offizielle Beteiligung nicht stattgefunden hat. Zumindest ist das vom 

Landesgeschäftsführer so gesagt worden. Unsere Bereitschaften haben jedenfalls bis 

gestern Abend im Landesvorstand den Text nicht gehabt. Welche bilateralen Gesprä-

che vorher stattgefunden haben, kann ich nicht bestätigen, weil ich es nicht weiß, ich 

war nicht dabei. Da müssen Sie selber in Ihrer Chronik nachschauen.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächster Redner ist der Kollege 

Hanisch.

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen 

und Herren! Über das Katastrophenschutzgesetz gab es in den letzten Jahren eine 

umfangreiche Diskussion. Eines steht aber fest, Herr Kollege Tomaschko: Vonseiten 

der Opposition und vonseiten der Verbände sind wesentlich mehr Forderungen erho-

ben worden als das, was letztlich im Gesetz verankert ist. Wir haben uns schon im 

März dieses Jahres zu einem Änderungsgesetz durchgerungen. Jetzt, ein halbes Jahr 

später, kommt die nächste Änderung. Schon allein das zeigt die Qualität dieser Ände-

rung. Die Forderungen, dass für die Weiterbildung noch etwas getan werden muss, 

wurden doch schon im Ausschuss erhoben. Die sind doch nicht neu. Ich hake das 

nach dem Motto "Der Erfolg hat viele Väter" ab. Diese Erfolge versucht jetzt jeder für 

sich zu verbuchen. Das ist aber nicht der richtige Weg. Wir haben uns in den letzten 

Jahren intensivst mit der Helfer- und Retterfreistellung, mit Entgeltfortzahlung ohne 

Nachteile für die Betroffenen und mit Integrierten Leitstellen beschäftigt. Wir haben 

uns dann im März zu einer Gesetzesänderung durchgerungen.

Jetzt soll das Ehrenamt weiter gestützt werden. Das Ehrenamt ist eine Stütze unserer 

Gesellschaft, ohne die die Gesellschaft mit Sicherheit riesengroße Probleme hätte. 

Protokollauszug
116. Plenum, 14.11.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 8

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000341.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000357.html


Deshalb auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön allen Rettungshelferin-

nen und Rettungshelfern draußen im Lande für die hervorragende Arbeit! Wir wissen, 

was wir an ihnen haben. Deshalb ist es einfach nur recht und billig, dass wir deren 

Möglichkeiten stärken und stützen, dass wir ihnen auch eine Entschädigung geben, 

wenn sie bereit sind, ihre Freizeit zu opfern und Weiterbildung und Fortbildung zu be-

treiben. Das ist doch eine ganz entscheidende Maßnahme.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Meine Damen und Herren, dazu bedarf es rechtlicher Rahmenbedingungen. Wir müs-

sen das Ehrenamt auch in Zukunft vor noch mehr Nachteilen schützen. Wir brauchen 

ein qualitativ hohes Niveau für unsere Helferinnen und Helfer. Die Fortbildung und die 

Bereitschaft der Arbeitgeber, die Helfer abzustellen, sind wichtig. Dass sie dann auch 

die Entgeltfortzahlung für Fortbildungsveranstaltungen erstattet bekommen, ist ein we-

sentlicher Punkt dieser Gesetzesänderung. Auch Sachschäden sollen die Helfer er-

setzt bekommen, soweit dies im Einzelfall notwendig sein sollte.

Der Rettungsdienst ist eine ganz wichtige Aufgabe. Gemeinsam sind die Rettungshel-

fer stark. Wie selten in einem anderen Bereich arbeiten hier hauptamtliche und ehren-

amtliche Helfer in vorbildlicher Weise Hand in Hand. Die Zahl der ehrenamtlichen Hel-

fer in Bayern mit etwa 450.000 ist um ein Vielfaches höher als die Zahl der 

hauptamtlichen. Die Aufgaben des Rettungsdienstes wären gar nicht zu bewältigen, 

wenn sich die ehrenamtlichen Helfer nicht engagiert und couragiert melden und in der 

Praxis auch helfen würden.

Wir meinen, dass die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr für den Katastrophenschutz 

von enormer Bedeutung ist. Das ist ein weiterer Schritt in die Richtung, die wir uns 

wünschen. Natürlich ist auch in meinen Augen eine Menge weiterer Schritte erforder-

lich, Herr Kollege Wengert. Wenn aber alle halbe Jahre eine weitere Änderung kommt 

und wir damit dem Ziel auch näherkommen, dann mag es auch der richtige Weg sein. 

Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss.
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächster Redner ist der Kollege 

Mistol.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Während die 

Opposition seit Jahren die volle Gleichstellung der Rettungshelfer fordert, werfen Sie, 

liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, ihnen Ihre Anerkennung quasi häpp-

chenweise zu. Im Frühjahr dieses Jahres konnten Sie sich endlich dazu durchringen, 

Unterstützungskräften einer Hilfsorganisation der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 

auch für Einsätze unterhalb eines Massenanfalls von Verletzten Lohnfortzahlungs- 

und Freistellungsansprüche zuzugestehen, nicht aber für Ausbildungs- und Trainings-

zeiten, wie wir es von der Feuerwehr kennen. Angesichts der intensiven Debatten im 

Landtag und der eindeutigen Forderungen aus den Verbänden war das eine herbe 

Enttäuschung für alle engagierten Helferinnen und Helfer. Die Verbändevertreterinnen 

und -vertreter wollten mehr, Herr Kollege Tomaschko. Sie werden uns von der Opposi-

tion nichts anderes erzählt haben als Ihnen. Sie waren enttäuscht, und das nehmen 

Sie bitte einmal zur Kenntnis.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sicherlich geht es keinem Helfer darum, möglichst umfassend von diesen Freistel-

lungs- und Lohnfortzahlungsansprüchen zu profitieren. In erster Linie geht es um ein 

Symbol und eine Wertschätzung des Ehrenamtes. Entsprechende Änderungsanträge 

von uns, den GRÜNEN, von der SPD und, ich glaube, von den FREIEN WÄHLERN 

haben Sie aus fadenscheinigen Gründen abgelehnt.

Nun aber zum vorliegenden Gesetzentwurf der CSU-Fraktion. Durch die Neuregelung 

wird für den Fall der freiwilligen Freistellung durch den Arbeitgeber ein Anspruch auf 

Erstattung der Entgeltfortzahlung geschaffen. Die Neuregelung schafft damit keinen 

gesetzlichen Freistellungsanspruch, und es gibt weitere Einschränkungen. Erstens 

müssen die Fortbildungsveranstaltungen vom Innenministerium anerkannt sein. Zwei-

tens müssen sie zu einer spürbaren Steigerung der Einsatz- und Verwendungsfähig-
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keit einer Einsatzkraft beitragen. Drittens müssen sie aus besonderen Gründen nur 

während der üblichen Arbeitszeit stattfinden können. An dieser Stelle zieht Ihr Gesetz-

entwurf schon sehr enge Grenzen, um – so haben Sie es in der Begründung dargelegt 

– zu verhindern, dass die Neuregelung auf beliebige Fortbildungen Anwendungen fin-

det.Hier lassen Sie sehr unterschwellig schon anklingen, Fortbildungen könnten inflati-

onär in Anspruch genommen werden.

Sie sprechen von Fortbildungsveranstaltungen während der üblichen Arbeitszeit. Den-

ken Sie auch an Beschäftigte, die im Schichtdienst oder am Wochenende arbeiten? – 

Die haben Sie nämlich vergessen. Das ist für viele eine sehr übliche Arbeitszeit.

(Beifall bei den GRÜNEN und des Abgeordneten Dr. Paul Wengert (SPD))

Kolleginnen und Kollegen, leider beschränkt sich die vorgeschlagene Gesetzesände-

rung explizit auf Fortbildungsveranstaltungen; sie bezieht sich nicht auf Veranstaltun-

gen im Rahmen der Grundausbildung, die überhaupt erst den Zugang zur eigentlichen 

ehrenamtlichen Tätigkeit schaffen. Das widerspricht letztendlich der Zielsetzung, das 

ehrenamtliche Potenzial in Bayern weiter auszubauen. Wenn Sie mehr Menschen für 

das Ehrenamt in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr gewinnen möchten, müssen 

Sie doch entsprechende Anreize bieten, um Interessierte an das Ehrenamt heranzu-

führen.

Die Erstattungsansprüche dürfen sich nicht auf einige wenige Angebote beschränken. 

Sie schätzen die Kosten dafür auf rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Das BRK, das 

Bayerische Rote Kreuz, hingegen geht speziell für die Erstattung der Teilnahme an 

Pflichtweiterbildungsveranstaltungen von Kosten in Höhe von etwa 100.000 Euro im 

Jahr aus. Das ist also ein großes Delta. Im Hinblick auf die weiteren Beratungen im 

federführenden Ausschuss wäre es sehr interessant, wie Sie die Kosten, die Sie prog-

nostiziert haben, aufschlüsseln.

Alles in allem wollen wir GRÜNE endlich eine Rettungshelfergleichstellung ohne Wenn 

und Aber und keine weitere Minimallösung.
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(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. Weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzent-

wurf dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport als federfüh-

rendem Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis? – Dann ist das so 

beschlossen.
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